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	Amt für Gesellschaft und Soziales
Fachbereich Sozialhilfe

Ambassadorenhof / Riedholzplatz 3
4509 Solothurn
Telefon 032 627 23 11 
ags@ddi.so.ch
ags.so.ch

	



Rückerstattungsverpflichtung 
bei nicht realisierbarem Vermögen



	1.
	Name, Vorname, 
Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr)
	

	
	Name, Vorname, 
Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr)
	




	3.
	Wohnort (PLZ, Gemeinde, Adresse)
	




	4.
	Grundstücke (Gemeinde und GB-Nr.)

	
	






[bookmark: _Hlk193728046]Die unterzeichnende(n) Person(en) verfügt/verfügen über Grundeigentum. Eine Realisierung des Vermögenswertes ist zum Zeitpunkt des Sozialhilfebezuges nicht verhältnismässig oder nicht umsetzbar. NAME verpflichtet sich, die ihm/r von der [NAME DER SOZIALREGION] ausgerichteten Hilfeleistungen vollumfänglich und ohne Verzinsung zurückzuerstatten. Ausgenommen sind Kosten für Integrationsmassnahmen gemäss § 149 Sozialgesetz [SG; BGS 831.1]. NAME verpflichtet sich, im Rahmen seiner/ihrer Möglichkeiten eine Grundpfandverschreibung zur Sicherstellung des Vermögens zu unterschreiben. Die Rückerstattungsforderung wird spätestens fällig, wenn die vorstehend erwähnten Vermögenswerte realisiert wurden oder realisierbar sind. NAME ist verpflichtet, bei einer Realisierung des Vermögens, das Amt für Gesellschaft und Soziales zu informieren.


Ort, Datum


……………………………………………….……., den …………………………………………………

Unterschrift(en):


……………………………………………………………     ……………………………………………………………
(beide Ehegatten; oder gesetzliche Vertretung)


· Kopie für AGS, Fachbereich Sozialhilfe
· Kopien für unterstützte Person
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